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I Auftrag

Die Bundesregierung legt diesen Bericht dem Deutschen
Bundestag gemäß dessen Beschluss vom 3. Mai 1984
(Bundestagsdrucksache 10/1250) vor. Sie berichtet über
den geltenden Rahmenplan 2007 bis 2010 und gibt einen
Überblick über die beabsichtigte Gestaltung des Rahmen-
plans 2008 bis 2011.

Die Beratungen zur Weiterentwicklung der Förderungs-
grundsätze für das Jahr 2008 finden derzeit auf Bund-/
Länderebene statt. Die Beschlussfassung durch den
PLANAK ist für Ende November/Anfang Dezember 2007
vorgesehen.

II Wesentliche Änderungen im 
Rahmenplan 2007 bis 2010

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küsten-
schutz (PLANAK) hat abschließend am 5. April 2007 die
Fördermaßnahmen des Rahmenplans 2007 bis 2010 der
Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes� (GAK) beschlossen. 

Die Änderungen für den Rahmenplan 2007 bis 2010 er-
folgten unter den Bedingungen der neuen EU-Förderpe-
riode 2007 bis 2013, die durch die Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER-Verordnung) festgelegt sind. In diesem europäi-
schen Rechtsrahmen wurde die GAK als Nationale Rah-
menregelung 2007 von der Europäischen Kommission
genehmigt. Sie bildet den inhaltlichen und den finanziel-
len Kern der Entwicklungsprogramme der Länder für den
ländlichen Raum im EU-Programmplanungszeitraum 2007
bis 2013. Die GAK trägt damit zur Vereinheitlichung zen-
traler Fördermaßnahmen in Deutschland bei und entlastet
das EG-rechtliche Genehmigungsverfahren für die einzel-
nen Länderprogramme.

Die Änderungen betrafen insbesondere die Maßnahmen
der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und der
Agrarinvestitionsförderung (AFP). Darüber hinaus sind
die Agrarumweltmaßnahmen in der GAK (MSL) an die
Bedingungen nach der GAP-Reform von Luxemburg an-
gepasst sowie die forstwirtschaftlichen Maßnahmen ver-
einfacht und konzentriert worden. Folgende Änderungen
wurden im Rahmenplan 2007 bis 2010 vorgenommen:

� Im Rahmen der Förderung der ILE können auch
LEADER-Konzepte gemäß ELER-Verordnung (Betei-
ligung der regionalen Akteure bei der Erarbeitung und
Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien) mit
Bundesmitteln aus der GAK gefördert werden.
Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 25. Sep-
tember 2007 gemäß Beschluss vom 3. Mai 1984 (Bundestagsdrucksache 10/1250).
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� Die Förderung der Dorferneuerung ist dadurch, dass die
Auswahl der Maßnahmen auf der Grundlage von Kon-
zepten erfolgen soll, stärker strategisch ausgerichtet
worden. Der Fördersatz für neue Flurbereinigungsver-
fahren ist im Rahmen der bereits Ende 2003 beschlos-
senen Anpassungsschritte auf 75 Prozent abgesenkt
worden. In den neuen Ländern gelten noch höhere För-
dersätze, die ab dem Jahr 2010 an die der alten Länder
angeglichen werden.

� Die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher
Unternehmen ist grundlegend neu gestaltet worden:
die Förderung von Investitionen im Bereich der Land-
wirtschaft erfolgt im AFP und ist von der Förderung
von Investitionen zur Diversifizierung getrennt wor-
den. Mit der Förderung der einzelbetrieblichen Bera-
tung gibt es nunmehr drei eigene Förderangebote. 

� Die Regelförderung im AFP und bei der Förderung
von Diversifizierungsinvestitionen besteht mit Beginn
der neuen Förderperiode aus einem Zuschuss von bis
zu 25 Prozent der Investitionskosten. Für Investitionen
in besonders tiergerechte Haltungsverfahren beträgt
der Zuschuss bis zu 30 Prozent. Die Förderung der Di-
versifizierung wurde auf ein Fördervolumen von höchs-
tens 200 000 Euro (bei Energieproduktion für Dritte
100 000 Euro) in drei Jahren begrenzt (de-minimis).
Das Mindestinvestitionsvolumen für Agrarinvestitio-
nen ist auf 30 000 Euro angehoben worden. Bei In-
vestitionen zur Diversifizierung, die auch kleinere
Baumaßnahmen betreffen, beträgt das Mindestinvesti-
tionsvolumen 10 000 Euro.

� Die Zuwendungsvoraussetzungen (AFP und Diversifi-
zierungsförderung) sind erheblich vereinfacht und
weitgehend auf die EG-rechtlichen Erfordernisse be-
grenzt worden: 

� die Einhaltung von Mindeststandards bildet seither
keine prüfrelevante Zuwendungsvoraussetzung für
die Förderung mehr; die Fördervoraussetzung der
Flächenbindung der Tierhaltung an maximal 2 GVE
(GVE: Großvieheinheit) je Hektar landwirtschaftli-
che Fläche wurde aufgehoben; 

� auf die Überprüfung einer konkreten Prosperitäts-
grenze sowie eines bestimmten beruflichen Bil-
dungsabschlusses der Zuwendungsempfänger wurde
zugunsten offener Regelungen durch die Länder
verzichtet; 

� auch der Nachweis normaler Absatzmöglichkeiten
bei Aufstockungsinvestitionen ist seither nicht
mehr vorgeschrieben.

� Bei der Förderung zur Marktstrukturverbesserung sind
die bisher bestehenden Förderungsgrundsätze zusam-
mengeführt worden. Gefördert werden können nun-
mehr 

� Organisationskosten von Erzeugerzusammenschlüs-
sen nach dem Marktstrukturgesetz oder zur Ver-
marktung ökologisch bzw. regional erzeugter Pro-
dukte mit Zuschüssen,

� Investitionen von Erzeugerzusammenschlüssen und
von Unternehmen der Verarbeitung und Vermark-
tung sowie

� Vermarktungskonzeptionen von Erzeugerzusammen-
schlüssen und Unternehmen der Verarbeitung und
Vermarktung.

� Der Kreis der Zuwendungsempfänger bei der Förde-
rung von Investitionen zur Marktstrukturverbesserung
wurde an die Vorgaben der ELER-Verordnung ange-
passt und auf Erzeugerzusammenschlüsse und Unter-
nehmen der Verarbeitung und Vermarktung, sofern sie
jeweils weniger als 750 Arbeitskräfte oder einen Jah-
resumsatz von weniger als 200 Mio. Euro aufweisen,
begrenzt.

� Zugleich wurden die Fördersätze im Bereich der
Marktstrukturverbesserung vereinheitlicht, gestrafft
und abgesenkt. Somit können Investitionen wie folgt
gefördert werden: 

� Erzeugerzusammenschlüsse bis zu 35 Prozent, so-
fern sie kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
sind,

� KMU der Verarbeitung und Vermarktung bis zu
25 Prozent, 

� Erzeugerzusammenschlüsse und Unternehmen der
Verarbeitung und Vermarktung, die jeweils größer
als KMU sind, aber weniger als 750 Arbeitskräfte
oder einen Jahresumsatz von weniger als 200 Mio.
Euro aufweisen, bis zu 20 Prozent. 

� Bei der Förderung der markt- und standortangepassten
Landbewirtschaftung war eine Neuberechnung der
durch Extensivierung verursachten zusätzlichen Kos-
ten und Einkommensverluste unvermeidlich. Die durch
die GAP-Reform veränderten Bedingungen (insbeson-
dere Entkopplung und Cross-Compliance) mussten
berücksichtigt werden. Auch ließ die neue ELER-Ver-
ordnung die Berücksichtigung einer Anreizkompo-
nente bei der Berechnung der Prämien nicht mehr zu.
Damit war in der Regel eine Absenkung der Prämien
verbunden.

� Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen sind mit dem
Rahmenplan 2007 bis 2010 auf die Förderung der
Erstaufforstung, der naturnahen Waldbewirtschaftung
sowie von Infrastrukturmaßnahmen konzentriert wor-
den. Die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse ist gestärkt worden. Diesen Zusammen-
schlüssen kommt aufgrund kartellrechtlicher
Einschränkungen für die Holzvermarktung durch die
Landesforstverwaltungen eine zunehmend wichtige
Rolle zu. Holzvermarktungsaktivitäten der forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse können seit 2007
durch eine Mobilisierungsprämie für Holz gefördert
werden, die zur Überwindung besonders ungünstiger
Strukturen � zeitlich begrenzt � auch in Kombination
mit der Förderung von Geschäftskosten angeboten
werden kann. 
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III Entwicklung der Förderungsgrundsätze 
des Rahmenplans 2008 bis 2011

Die Bedeutung der GAK als zentrales Instrument der
Bundesregierung zur Koordinierung und Vereinheitli-
chung der Agrarstrukturpolitik in Deutschland in der
neuen EU-Programmplanungsperiode ist mit der Geneh-
migung der GAK als Nationale Rahmenregelung durch
die Europäische Kommission bestätigt worden. Damit ist
die Kofinanzierung der GAK-Fördermaßnahmen durch
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) im Grundsatz bis
2013 gesichert. Die Einbindung der GAK-Fördermaßnah-
men in die Programme zur ländlichen Entwicklung stellt
für die Politik zur Entwicklung ländlicher Räume im Rah-
men der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik in
Deutschland eine solide finanzielle und inhaltliche Basis
dar.

Die fachlichen Beratungen zum GAK-Rahmenplan für
2008 bis 2011 erfolgen insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Entwicklung ländlicher Räume ein zentra-
les Anliegen der Bundesregierung ist. Ländliche Räume
sind wichtige Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und Erho-
lungsräume und ihre Entwicklung beeinflusst das Wohl-
ergehen der Menschen in allen Regionen Deutschlands.
Zu den großen Herausforderungen Globalisierung, demo-
grafischer Wandel und Klimawandel soll daher auch das
Instrumentarium der GAK im Rahmen ihres verfassungs-
mäßigen Auftrags einen Beitrag leisten. Sie soll die Län-
der bei der Entwicklung neuer Anpassungsstrategien un-
terstützen, aber auch Raum für regionale Initiative bieten. 

Aufgrund der weltweiten Liberalisierung der Agrarmärkte
und der Absenkung des EU-Außenschutzes spielt die För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe (einzelbetriebliche Förderung) und
der aufnehmenden Hand (Förderung zur Marktstruktur-
verbesserung) nach wie vor eine wichtige Rolle. Landwirte
brauchen Unterstützung auch deshalb, weil von ihnen In-
vestitionen verlangt werden, um die Betriebe an veränderte
Konsumgewohnheiten (z. B. tierschutzgerechte Produk-
tion), an erhöhte Umweltanforderungen oder an angekün-
digte EG-rechtliche Bedingungen anzupassen.

Darüber hinaus soll die GAK gesellschaftliche Leistun-
gen der Landwirtschaft, die über die Erzeugerpreise nur
unzureichend abgegolten werden, berücksichtigen sowie
natürliche Standortnachteile finanziell ausgleichen (För-
derung der nachhaltigen Landbewirtschaftung). Die fach-
lichen Beratungen für den GAK-Rahmenplan 2008 bis
2011 beschränken sich in diesen Bereichen auf die Be-
rücksichtigung von Auflagen, von denen die Europäische
Kommission die Genehmigung der GAK als nationale
Rahmenregelung abhängig gemacht hat. Diese Auflagen
sind von der Bundesregierung und den Landesregierun-
gen akzeptiert worden. Sie gelten bereits für die Durch-
führung des Rahmenplans 2007 bis 2010 und müssen im
Rahmenplan 2008 bis 2011 nachvollzogen werden. Die
strategische Ausrichtung der GAK-Maßnahmen wird da-

von nicht, ihr materieller Gehalt nur geringfügig verän-
dert.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere:

� Agrarinvestitionsförderungsprogramm: Die Förderung
von Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung
ist auf die Eigenproduktion der Betriebe zu beschrän-
ken. Eine darüber hinausgehende Förderung von Ver-
arbeitungs- und Vermarktungsinvestitionen ist jedoch
im Rahmen der Förderung von Investitionen zur Di-
versifizierung möglich.

� Förderung der markt- und standortangepassten Land-
bewirtschaftung: 

� Betriebe, die im Rahmen der Ausnahmeregelung
nach der Düngeverordnung mehr als 170 kg N/ha
mit Wirtschaftsdünger ausbringen, sind künftig
von der Förderung der Grünlandextensivierung
(1,4 RGV/ha HFF) ausgeschlossen. Gleiches gilt
für die Förderung der Exaktausbringung von flüssi-
gem Wirtschaftsdünger auf dem Grünland dieser
Betriebe, z. B. mit Schleppschläuchen.

� Die Förderung des Anbaus von bodenschonendem
Ackerfutter (kein Mais oder andere Hackfrüchte)
zur Erosionsminderung ist nur möglich, wenn der
Anbau auf mind. 10 Prozent statt bisher nur auf
5 Prozent der Ackerfläche erfolgt.

� Tierschutzmaßnahmen werden künftig auf ökolo-
gisch wirtschaftenden Betrieben nur gefördert, wenn
die Tierschutzprämien abgesenkt werden. Da die
Prämien für ökologischen Landbau in Deutschland
in der Regel ohne die zusätzlichen Kosten der öko-
logischen Tierhaltung berechnet worden sind,
besteht die Möglichkeit diese Prämien � wie in an-
deren Mitgliedstaaten auch � entsprechend zu erhö-
hen.

Neben diesen Anpassungen zeichnen sind zum Zeitpunkt
dieser Berichterstattung folgende Beratungsgegenstände
für den GAK-Rahmenplan 2008 ab:

Die Förderung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
und von Maßnahmen des Küstenschutzes hat sich be-
währt und wird in demselben Umfang fortgesetzt. Gleich-
wohl haben die Küstenländer die Bundesregierung auf
erhebliche Belastungen hingewiesen, die sie in den kom-
menden Jahren � auch einhergehend mit dem Klimawan-
del � zu bewältigen haben werden, und eine verstärkte
Beteiligung des Bundes gefordert.

Bei der Förderung der integrierten ländlichen Entwick-
lung kommt es unter Berücksichtigung des demografi-
schen Wandels und insbesondere der Überalterung vieler
Regionen aus Sicht der Bundesregierung darauf an, die
bereits jetzt bestehenden Fördermöglichkeiten von dem
ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnah-
men und von dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtungen
in den Ländern verstärkt zu nutzen.
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Darüber hinaus haben moderne Infrastrukturmaßnahmen
für die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe
und ihres ländlichen Umfeldes eine zunehmende Bedeu-
tung. Deshalb soll im Fördergrundsatz zur integrierten
ländlichen Entwicklung des GAK-Rahmenplans 2008 bis
2011 das Spektrum für Infrastrukturmaßnahmen um zwei
Maßnahmen erweitert werden:

1. Förderung der Breitbandversorgung in ländli-
chen Räumen: 

Im Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2008 sind
dafür insgesamt mindestens 10 Mio. Euro vorgesehen.
Dies soll auch in den Jahren 2009 und 2010 fortgeführt
werden, so dass zusammen mit den Landesmitteln rund
50 Mio. Euro für die Breitbandförderung bereitstehen.
Ziel der Förderung ist es, in bislang unterversorgten länd-
lichen Gebieten durch die Schaffung einer zuverlässigen,
preiswerten, hochwertigen und innovativen Breitbandin-
frastruktur die Nutzung der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien zu ermöglichen und damit
insbesondere landwirtschaftliche Unternehmer in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit Hilfe der Förde-
rung können diejenigen Breitbandinvestitionskosten be-
zuschusst werden, die in der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung der Netzbetreiber zur Refinanzierung nicht gedeckt
sind. Als Antragsteller sind nach derzeitigem Beratungs-
stand kommunale Gebietskörperschaften vorgesehen. 

2. Förderung der dezentralen Versorgung mit 
erneuerbaren Energien:

Nach aktuellen Schätzungen werden bis zum Jahresende
2007 bundesweit rund 3 800 bis 3 900 Biogasanlagen mit
einer installierten elektrischen Gesamtleistung von 1 250
bis 1 300 MW errichtet sein. Damit produzieren die Anla-
gen rd. 9,8 Mio. MWh Strom sowie zusätzlich rechnerisch
12,2 Mio. MWh Wärme pro Jahr. Aufgrund fehlender In-
frastruktureinrichtungen zur sinnvollen Wärmenutzung
entweicht diese bei der Stromerzeugung anfallende
Wärme häufig noch ungenutzt in die Atmosphäre. Daher
sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die
Effizienz der energetischen Nutzung von Abfallstoffen
und nachwachsenden Rohstoffen zu verbessern. Im Hin-
blick auf die Verbesserung der Energieeffizienz insbeson-
dere von Biogasanlagen sollen künftig z. B. Nahwärme-
versorgungsnetze gefördert werden. Sie ermöglichen,
dass zusätzlich zur erzeugten elektrischen Energie auch
die Wärmeenergie genutzt und die Effektivität von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen verbessert werden kann.

Ein Anreiz zur Nutzung dieses Potenzials soll deshalb
durch Erweiterung des Förderspektrums der dem ländli-
chen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen der
GAK-Förderung zur integrierten ländlichen Entwicklung
gegeben werden. Gemeinden könnten dann mit bis zu
45 Prozent, Private mit bis zu 25 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Kosten gefördert werden. Bei der Förde-
rung von Dorfentwicklungsplanungen beabsichtigt die
Bundesregierung, die Prüfung und Bewertung der Mög-
lichkeiten der dezentralen Versorgung mit erneuerbaren
Energien zur Zuwendungsvoraussetzung zu machen.

IV Ausstattung der Rahmenpläne 
mit Finanzmitteln

Die Entwicklung der Mittelansätze der Gemeinschafts-
aufgabe wird aus der Übersicht in Anlage 1 deutlich. Im
Haushaltsjahr 2007 stehen zur Umsetzung der Maß-
nahmen des Rahmenplans Bundesmittel in Höhe von
615 Mio. Euro zur Verfügung.

Aus dem GAK-Rahmenplan 2007 bis 2010 geht hervor,
dass zusammen mit den Landesmitteln gut 1 004 Mio.
Euro eingesetzt werden. Nach Abzug der Altverpflichtun-
gen in Höhe von 605,6 Mio. Euro stehen für Neubewilli-
gungen in 2007 398,7 Mio. Euro Bundes- und Landesmit-
tel zur Verfügung; dies sind nahezu 40 Prozent des
Gesamtplafonds.

Die Verteilung der Mittel (Ist-Ausgaben) auf Bundeslän-
der und Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2005 und
2006 zeigen die Anlagen 2a und 2b. In Anlage 3 werden
die Ansätze für 2007 absolut sowie die prozentualen Ver-
änderungen in den einzelnen Maßnahmegruppen gegen-
über dem Jahr 2006 dargestellt. Bei der Betrachtung nach
Schwerpunkten für das Jahr 2007 haben die Maßnahmen
zur Verbesserung der ländlichen Strukturen mit rund
37 Prozent den größten Anteil am Gesamtplafond. Die
Förderung zur Verbesserung der Produktions- und Ver-
marktungsstrukturen folgt mit einem Anteil von rund
24 Prozent. Für die nachhaltige Landbewirtschaftung wer-
den rund 22 Prozent des Mittelvolumens angesetzt. 

Den Anmeldungen der Länder zufolge werden 2007 vo-
raussichtlich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
rund 672 Mio. Euro (Bundes- und Landesmittel) in An-
spruch genommen, die in künftigen Haushaltsjahren wirk-
sam werden. 

Die GAK sieht lt. Regierungsentwurf des Bundeshaus-
halts 2008 nominal eine Beibehaltung der für 2007 veran-
schlagten Bundesmittel für die GAK in Höhe von
615 Mio. Euro vor, die durch Forderungsverkäufe um bis
zu 45 Mio. Euro auf 660 Mio. Euro verstärkt werden kön-
nen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes
(2009 bis 2011) sind die GAK-Mittel weiterhin auf
615 Mio. Euro fortgeschrieben worden. 

V Ausblick: Zukunft der Information der 
Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages durch die Bundesregierung über
die künftige Gestaltung der GAK

Ein Entschließungsantrag der Abgeordneten der Regie-
rungskoalition im Deutschen Bundestag zur Neuordnung
des Berichtswesens (Bundestagsdrucksache 16/5421 vom
23. Mai 2007), dem der dafür federführende Ausschuss
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu-
gestimmt hat, sieht unter anderem vor, das Berichtswesen
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz zu einem modernen und flexiblen
Informations- und Kommunikationsinstrument weiterzu-
entwickeln und hierbei eine erhöhte Aktualität der einzel-
nen Berichtsinhalte und Themenfelder zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang sollen die periodischen Be-
richte künftig unter Berücksichtigung der ganzen Band-
breite der Themen des Ressorts in einer zeitgemäßen
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Periodizität erscheinen und einmal in einer Legislaturpe-
riode unter jeweils gleichen Rahmenbedingungen in Be-
richten unter anderem über ländliche Räume einschließ-
lich der Mittelverwendung in der GAK, Landwirtschaft
und Fischerei informieren. Die Bundesregierung beab-

sichtigt daher, vorbehaltlich der Beschlussfassung des
Deutschen Bundestages, künftig entsprechend dieser Vor-
gabe einmal in der Legislaturperiode über die Mittelver-
wendung und künftige Gestaltung der GAK in diesem
Zusammenhang zu berichten.
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